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Evangelische Jugend Landsberg am Lech 

 

Allgemeine Reisebedingungen 

Evangelische Jugend Landsberg am Lech, Von-Kühlmann-Straße 39, 86899 Landsberg am Lech 
Tel: 08191 942895 
Mail: ej.landsberg@elkb.de 
 
1. Veranstalter:in und Anmeldung 
Die Evangelische Jugend Landsberg am Lech ist ein gemeinnütziger, öffentlich anerkannter Träger der 
Jugendarbeit. Die Freizeiten werden in der Regel von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen betreut, sind auf 
die Gruppe hin und pädagogisch orientiert und nicht mit kommerziellen Reiseangeboten zu vergleichen.  
 
Mit der Anmeldung bieten Sie uns, dem Freizeitveranstalter, den Abschluss eines (Pauschal)Reisevertra-
ges aufgrund der Ihnen in diesem Prospekt genannten bindenden Leistungsbeschreibungen und Preise 
unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen verbindlich an.  
 
Die Anmeldung muss mit unserem Formular erfolgen. Eine Onlineanmeldung ist nach Abschicken des 
Formulars, so rechtskräftig wie eine Papieranmeldung. Der Vertrag kommt erst mit der Reisebestätigung 
des Freizeitveranstalters zustande.  
 
Wer sich anmeldet, ist bereit, sich in den Rahmen der Freizeit einzuordnen. Melden sich mehr Teilneh-
mende an als Plätze zur Verfügung stehen, wird eine Warteliste angelegt und die betroffenen Teilneh-
menden darüber informiert. 
 
Bei Freizeiten findet entweder ein Vortreffen rechtzeitig vor der Maßnahme statt oder es wird ein 
Rundschreiben mit entsprechenden Informationen schriftlich oder per E-Mail die Teilnehmer:innen 
zugesandt. 
 
Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass die angegebenen Daten beim Veranstalter 
gespeichert werden. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Insoweit verweisen wir auf die beige- 
fügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 17 EKD-DSG. 
 
Die hier gemachten Angaben und Bestimmungen gelten ebenfalls für die Bildungs- und Tagesan- 
gebote des Veranstalters. Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird im folgenden Text nur die Formu- 
lierung für Freizeiten schriftlich ausgeführt. 
 
2. Zahlung des Reisepreises 
Die Rechnungsstellung erfolgt nach dem angegebenen Anmeldeschluss. Überweisen Sie den vollen Rech-
nungsbetrag nach Erhalt der Rechnung, im angegebenen Zeitraum, auf das in der Rechnung angegebene 
Konto unter Verwendung des angegebenen Verwendungszwecks. 

Die Reise kann nur angetreten werden, wenn der Reisepreis vollständig bezahlt wurde. 
Ist es Ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich, den vollen Reisepreis zu zahlen, kontaktieren Sie 
bitte vor der Anmeldung die Freizeitleitung, um eine mögliche Bezuschussung abzuklären. 

3. Leistungen 
Die Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den allgemeinen Hinweisen in der Frei-
zeitausschreibung, sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben der Teilnahmebestätigung bzw. des 
Freizeitinfobriefes.  

Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistung verändern, bedürfen der schriftlichen Bestäti-
gung durch uns. 
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Vermitteln wir im Rahmen der Reise Fremdleistungen, haften wir nicht selbst für die Durchführung dieser 
Fremdleistungen, soweit in der Reiseausschreibung auf die Vermittlung dieser Fremdleistungen aus-
drücklich hingewiesen wird. 

4. Rücktritt des/der Teilnehmer:in und Umbuchung 
Vor Beginn der Freizeit können Sie jederzeit vom Vertag zurücktreten. Treten Sie vom Vertrag zurück, 
haben Sie dem Freizeitveranstalter eine angemessene Entschädigung in Geld zu zahlen, deren Wert sich 
nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der vom Freizeitveranstalter ersparten Aufwendungen sowie 
abzüglich dessen berechnet, was der Veranstalter durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen 
erwirbt.  

Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. 

Rücktritt vor Anmeldeschluss: Es entstehen keine Kosten. 

Rücktritt nach Anmeldeschluss: Es werden 60 % der Kosten des Reisepreises in Rechnung ge-

stellt. 

Rücktritt bis 6 Tage vor Beginn der Maßnahme: Es werden 90 % der Kosten des Reisepreises in 

Rechnung gestellt.  

Rücktritt bis 2 Tage vor Beginn der Maßnahme: Es werden 100 % der Kosten des Reisepreises in 

Rechnung gestellt. 

Sie können bis zum Reisetermin eine Ersatzperson benennen. Wir können dem Eintritt dieser Ersatzper-
son widersprechen, wenn diese den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder deren Teilnahme 
gesetzl. Vorschriften oder behördlichen Anordnungen entgegenstehen. Die Ersatzperson und der/die ur-
sprüngliche Teilnehmende haften uns gegenüber als Gesamtschuldner für den Reisepreis. 

Abweichend hiervon kann der Freizeitveranstalter dann keine Entschädigung verlangen, wenn der 
Rücktritt aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände am Bestimmungsort oder in des- 
sen unmittelbarer Nähe erfolgte, welche die Durchführung der Freizeit oder die Beförderung des/der 
Teilnehmer:in an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen würde. Umstände sind unvermeid- 
bar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei unterliegen, die sich hierauf beruft, 
und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen 
getroffen worden wären 

5. Kündigung des/der Teilnehmer:in 
Wird die Freizeit durch einen Reisemangel im Sinne von § 651i BGB erheblich beeinträchtigt, kön- 
nen Sie den Vertrag kündigen. Näheres ergibt sich aus dem Gesetz, § 651l BGB. Sofern der Vertrag 
die Beförderung der Teilnehmer:innen umfasst, hat der Freizeitveranstalter im Falle der Kündigung 
durch den/die Teilnehmer:in weiterhin für die Rückbeförderung zu sorgen. Hinsichtlich der bereits 
erbrachten Reiseleistungen ebenso wie für die Kosten der Rückbeförderung hat der Freizeitveran- 
stalter einen Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Preises. Mehrkosten für die Rückbeförderung 
fallen dem Freizeitveranstalter zur Last. 

6. Rücktritt des Freizeitveranstalters 
Der Freizeitveranstalter kann vor Beginn der Freizeit in den folgenden Fällen vom Vertrag zurück- 
treten: 
 

1. für die Freizeit haben sich weniger Personen als die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmer- 
zahl angemeldet; in diesem Fall hat der Freizeitveranstalter den Rücktritt innerhalb der im Ver-
trag bestimmten Frist zu erklären, jedoch spätestens 

o 20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mehr als sechs Tagen, 
o sieben Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mindestens zwei und höchstens 

sechs Tagen, 
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o 48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von weniger als zwei Tagen, 
 

2. der Freizeitveranstalter ist aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Er-
füllung des Vertrags gehindert; in diesem Fall hat er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis 
von dem Rücktrittsgrund zu erklären. 

 
Tritt der Freizeitveranstalter vom Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbarten Rei- 
sepreis. 

7. Leistungsänderungen 
Wir sind berechtigt, den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages aus rechtlich zulässigen Gründen 
zu ändern. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 
des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu 
und Glauben herbeigeführt werden, sind nur zulässig, soweit diese Änderungen oder Abweichun- 
gen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.1 
 
8. Reiserücktrittsversicherung 
Wir empfehlen, eine Reiserücktrittskostenversicherung und eine Versicherung zur Deckung der Rückfüh-
rungskosten bei Unfall oder Krankheit abzuschließen. Die Leistung eines krankheitsbedingten Rücktrans-
ports aus dem Ausland wird in der Regel von unserer Versicherung nicht übernommen. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, sich diesbezüglich über die detaillierten Leistungen ihrer privaten Versicherung zu infor-
mieren. Tritt der/ die Teilnehmerin nach Beginn der Maßnahme zurück, hat der/die Teilnehmer:in keinen 
Anspruch auf Rückzahlung seines/ihres Teilnehmerbeitrages. Zusätzliche Aufwendungen, wie z. B. Heim-
reise, gehen zu Lasten des/der Teilnehmer:in. 

9. Gewährleistungsrechte 
Wird die Freizeit nicht vertragsgemäß erbracht, stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungs- 
rechte nach den §§ 651i-p BGB zu. Die dazu notwendige Mängelanzeige nimmt die Freizeitleitung 
entgegen; sollte dies nicht möglich oder nicht sinnvoll sein, nimmt die Mängelanzeige der/die Ver- 
anstalter:in entgegen. Reisemängel sind unverzüglich anzuzeigen. Die nicht rechtzeitige Anzeige 
von Mängeln kann zum Verlust ihrer Gewährleistungsrechte führen. 
Gewährleistungsansprüche verjähren in zwei Jahren nach dem vertraglichen vereinbarten Reise- 
ende. 
 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl wir als auch der Reisende den Vertrag nur nach Maß-
gabe der Vorschrift zur Kündigung wegen höherer Gewalt (§651 j BGB) kündigen. Die Rechtsfolgen erge-
ben sich aus dem Gesetz. Wir werden dann den gezahlten Reisepreis erstatten, können jedoch für er-
brachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Wir sind 
verpflichtet, die infolge der Kündigung des Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere 
die Teilnehmenden zurückzubefördern, falls der Vertrag die Rückbeförderung vorsieht. Die Mehrkosten 
für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten 
dem Reisenden zur Last. 
 
10. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Auslandsfreizeiten Reisedokumente, die über einen 
Personalausweis hinausgehen, erforderlich sein können. Gemäß unserer gesetzlichen Verpflichtun- 
gen informieren wir darüber auch bei einem Vortreffen oder in einem Informationsbrief. 
Für die Beschaffung der Reisedokumente sind Sie alleine verantwortlich. 
Sollten Sie die Einreisevorschriften einzelner Länder nicht einhalten und Sie deshalb die Reise nicht 
antreten können, behalten wir uns vor, eine angemessene Entschädigung zu verlangen. 
  

 
1 Einseitige Preiserhöhungen sind im Anwendungsbereich des Pauschalreiserechts nur nach Maßgabe von § 651f BGB 
zulässig, bis zu einer Höhe von 8 % des Reisepreises. Hierbei handelt es sich jedoch um Preiserhöhungen wegen Erhö- 
hung von Steuern, sonstigen Abgaben, Treibstoff etc. Die einseitige Erhöhung wegen höherer Übernachtungsmöglich- 
keiten ist bspw. nicht möglich. Immer möglich bleibt natürlich eine beiderseitige Vereinbarung der Erhöhung des Reise- 
preises. 
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11. Ausschluss von Teilnehmer:innen von der Freizeit 
Wir behalten uns als äußerste Maßnahme vor, nach intensiver Beratung der Freizeitleitung, Teil- 
nehmende auf eigene Kosten nach Hause zu schicken, wenn 

o der/die Teilnehmende die Maßnahme auch nach Abmahnung nachhaltig stört,  
 

o oder ein solches Fehlverhalten zeigt, das zur sofortigen Aufhebung des Reisevertrags berechtigt. 
Dies ist u.a. der Fall, wenn andere Teilnehmende gefährdet werden, insbesondere durch Mobbing 
oder die ordnungsgemäße Beaufsichtigung des Teilnehmenden durch sein Verhalten 
nicht mehr oder nicht ohne Gefährdung der Beaufsichtigung der Restgruppe möglich ist, z.B. 
bei wiederholter Selbstgefährdung, starkem Heimweh, verstoß wiederholt massiv gegen Regeln, 
nicht oder nicht im tatsächlichen Ausmaß angegebener erheblicher gesundheitlicher Beein-
trächtigungen, bei ansteckenden Krankheiten sowie bei Nichterfüllung bzw. Nichtvorhandensein 
notwendiger und in der Ausschreibung vorgeschriebener Voraussetzungen, Kenntnisse und Fä-
higkeiten wie z.B. Schwimmfähigkeit,Schwindelfreiheit etc. 
 

o Hinsichtlich des Reispreises gelten die Bestimmungen wie im Falle der Kündigung gemäß Ziffer 5 
dieses Vertrages, mit der Ausnahme, dass die Mehrkosten für die Rückbeförderung dem/derTeil-
nehmer:in zur Last fallen. 

 
Im Falle des Ausschlusses werden die Personensorgeberechtigten des/der Teilnehmer:in umgehend in-
formiert. 

12. Weitere Vereinbarungen 
Sind Teilnehmer/-innen minderjährig, so nehmen wir als Veranstalter durch unsere Freizeitleiter/-innen 
für die Zeit der Maßnahme die Aufsichtspflicht wahr. Der/die Teilnehmer/-in ist zur Beachtung der Wei-
sungen der Freizeitleitung verpflichtet. Die Maßnahmen sind Angebote für Kinder und Jugendliche. Die 
Anwendung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) findet bei den Freizeit-Maßnahmen beson-
dere Berücksichtigung. 

Sie als Personensorgeberechtigte geben mit der Anmeldung das Einverständnis zu einer ärztlichen Be-
handlung des Kindes bei Unfall oder Krankheit. In Notfällen gilt dieses Einverständnis auch für chirurgi-
sche Eingriffe, sofern diese nach dem Urteil des Arztes für unbedingt notwendig erachtet werden und 
eine vorherige Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. 

Erkrankungen, Allergien, Lebensmittel-Unverträglichkeit, Behinderungen, sonstige Beeinträchtigungen 
etc. dem/der Veranstalter:in vor oder spätestens mit der Anmeldung mitzuteilen. Hierzu kann jederzeit 
auch ein Gesprächstermin vereinbart werden. Gerade bei Kindern/Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
und/oder besonderem Betreuungs- und/oder Versorgungsbedarf, ist ein offenes Gespräch vor Anmel-
dung zwingend.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass entsprechend den Regelungen des Infektionsschutzgesetztes 
ein angemeldetes Kind/Jugendlicher mit einer ansteckenden Krankheit nicht an einer unserer Maßnah-
men teilnehmen darf.  

Außerdem erteilen die gesetzlichen Vertreter mit der Anmeldung für ihr Kind die Erlaubnis zur Teilnahme 
auch an nicht ausdrücklich im Programm aufgeführten, jedoch für die entsprechende Altersgruppe zuläs-
sigen Aktivitäten und Veranstaltungen, sowie zum Schwimmen. Darf oder kann der/die Teilnehmer/-in 
nicht schwimmen, ist dies dem Veranstalter ausdrücklich mitzuteilen. Ebenso geben Sie Ihr Einverständ-
nis dazu, dass die TeilnehmerInnen in Gruppen altersgemäße Aktivitäten ohne Aufsicht, nach Erlaubnis 
durch die Freizeitleitung, eigenständig unternehmen. 

Handelt es sich um eine Freizeit-Maßnahme, die evtl. ein erhöhtes Gefährdungspotential hat (Bergtour, 
erlebnispädagogische Maßnahme, Kanufahrt, Drachenfliegen und ähnliches), so bestätigen Sie, dass 
Ihnen dieser Charakter der Maßnahme bekannt ist und der/die Teilnehmer:in die erforderlichen Kennt-
nisse/Fähigkeiten/Voraussetzungen erfüllt. 
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13. Versicherung 
Die teilnehmende Person ist nicht durch den/die Veranstalter:in versichert. Unfall- Haftpflicht- und 
gegebenenfalls Auslandskrankenversicherung, müssen von den Teilnehmer:innen selbst abge- 
schlossen werden. 

14. Haftung 
Der/die Veranstalter:in haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Es wird darauf hinge- 
wiesen, dass keine Wertgegenstände wie Handys, Kameras, Tablet-PCs etc. mitgenommen wer- 
den sollen. Der/die Veranstalter:in schließt deshalb die Haftung für Schäden an solchen Wertge- 
genständen aus, soweit nicht ein grobes Verschulden oder Vorsatz des/der Veranstalters:in oder 
eines Erfüllungsgehilfen vorliegt. 

15. Anwendbares Recht 
Die Rechtsbeziehung zwischen dem Freizeitveranstalter und dem Teilnehmer/der Teilnehmerin 
richtet sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 
 

 


